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Landkreis Görlitz 
Fraktion Die LINKE              Stand: August 2016 
 
 K o n z e p t 
zur Förderung der Integration von Geflüchteten/Asylbewerbern/Migrant*innen im Landkreis 
Görlitz (Integrationskonzept)        
 
 
Leitziel   
Der Landkreis Görlitz im Dreiländereck von Deutschland – Polen – Tschechien entwickelt sich beständig weiter zu einer weltoffenen ländlichen Region, in der Menschen ausländischer Herkunft (Asylsuchende, Geflüchtete, Migrant*innen), die zeitweise oder auf Dauer ihren Wohn- und 
Lebensmittelpunkt im Landkreis genommen haben, als gleichberechtigte Mitbürger*innen in allen Altersgruppen in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben der Kommunen integriert werden. Asyl als eine Möglichkeit von Zuwanderung sowie Migration wird als Chance für die Entwicklung einer attraktiven Region begriffen, die auf 
wirtschaftlich soliden Beinen steht und flächendeckend vielfältige Angebote zur individuellen Entwicklung und Teilhabe vorhält. Auf institutioneller wie ehrenamtlicher Ebene sowie in den kommunalen Verwaltungen wird eine integrationsfreundliche Willkommens- und 
Bleibekultur gelebt, von der alle – Einheimische wie Migrant*innen – profitieren können. Insbesondere öffentlich geförderte Träger bieten integrative Maßnahmen und Dienstleistungen als selbstverständlichen Teil ihres Leistungsangebotes an und unterstützen als professionelle AnsprechpartnerIn für alle Menschen aus dem Sozialraum aktiv die Umsetzung des Integrationskonzeptes.    
  Teilziele: 
 1. Integration  

2. Spracherwerb 3. Wohnen 
4. Bildung – Integration über Kita und Schule 5. Bildung – Berufliche Bildung als Integrationskatalysator 6. Arbeit 
7. Gesundheit 8. Soziale Betreuung und Beratung 
9. Vereine 10. Ehrenamt / Willkommenskultur 
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1. Integration 
 Bisher lebte im Landkreis Görlitz nur ein geringer Prozentsatz Menschen ausländischer Herkunft. Die Ankunft von vielen Geflüchteten mit anderen 
kulturellen, religiösen und traditionellen Wurzeln stellt die heimische Bevölkerung vor neue Herausforderungen. Integration ist ein gesamtgesellschaftlich zu tragender Prozess, der bereits in der Asylverfahrensphase beginnt und längst nicht abgeschlossen ist, wenn das Verfahren 
mit einem Aufenthaltstitel endet.   
Ziele:  Bürger*innen bekennen sich mehrheitlich zu einer offenen Gesellschaft.  Alle Behörden und Verwaltungen sind interkulturell aufgestellt.  Asylsuchende/Migrant*innen werden/sind in die Gesellschaft integriert. Die Voraussetzungen für ihre gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für politische Partizipation sind geschaffen. 
Maßnahmen Verantwortlichkeiten Priorität 
Der Landkreis entwickelt in Zusammenarbeit mit Kommunen sowie zivilgesellschaftlichen Akteuren 
eine Imagekampagne zur Willkommenskultur und betreibt eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die Lebenslagen und Kultur von Migrant*innen und zum Abbau 
von Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit. Dabei werden u.a. erfolgreiche Beispiele der Integration von Migrant*innen in Unternehmen, Einrichtungen bzw. dem Gemeinwesen herausgestellt, um Chancen von Integration für die Gesellschaft anschaulicher zu verdeutlichen. 

Landkreis 1 

Für Behörden, Verwaltungen, Institutionen und Unternehmen werden Weiterbildungsangebote zur interkulturellen Öffnung sowie der Vermittlung von Verweisungswissen entwickelt. Landkreis 1 
An kreislichen und kommunalen Bildungseinrichtungen werden geeignete Formate bzw. Projekte zur Vermittlung interkulturellen Wissens angeboten.  Bildungsträger, VHS 1 
Mit Geflüchteten und Migrant*innen ist der Aufbau von Selbstvertretungsorganen und -netzwerken zu unterstützen, um sie als aktive Partner*innen im Integrationsprozess zu gewinnen. Perspektivisch 
kann im Ergebnis eine soziale Netzwerkstelle „Ausländer beraten Ausländer“ entstehen. 

Flüchtlinge/Migrant*innen, Landkreis, freie Träger, soziale 
Betreuung 
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Im Landkreis wird ein Migrationsbeirat aus Kreisräten und Migrant*innen gebildet. Er dient der 
Beratung/Begleitung des Landkreises und seiner Kommunen und soll  spezifische Sichtweisen und Anregungen der Migrant*innen in die kommunalpolitischen 

Diskussionen einbringen und an deren Entscheidungen mitwirken  Potentiale der Migration thematisieren und die Schaffung gleicher Teilhabemöglichkeiten in 
allen Bereichen der Gesellschaft unterstützen  für die Akzeptanz der Mehrheitsbevölkerung gegenüber von Migrant*innen und für ihre 
partnerschaftliche Integration werben. 

Landkreis 2 

Landkreis und Kommunen bieten Geflüchteten/Migrant*innen im Rahmen von 
kreislichen/gemeindlichen Sozialpässen/Sozialtickets kostengünstige Teilhabemöglichkeiten am ÖPNV, an Kultur, Sport u.ä. Einrichtungen und Veranstaltungen. 

Landkreis, Kommunen 2 
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2. Spracherwerb  
Sprache ist der Schlüssel zu Integration in eine Gesellschaft und zwingende Grundlage für Arbeit.   
Ziele:   Ein flächendeckendes Angebot für Asylsuchende/Migrant*innen an kostenlosen Sprachkursen unabhängig von Bleibeperspektiven ab dem 

ersten Tag ist etabliert.  Eine offene Sprachmittlerdatenbank ist aufgebaut. 
Maßnahmen:  Verantwortlichkeiten  Priorität 
Geeignetes haupt- und ehrenamtliches Personal für Sprachkurse wird laufend geworben. Geflüchteten/Migrant*innen wird unabhängig von ihrer Bleibeperspektive und dem Stand 
ihres Asylverfahrens die Möglichkeit eröffnet, an Sprachkursen teilzunehmen. 

Landkreis 1 

Haupt- und ehrenamtlicher Lehrkräfte der Sprachkurse erhalten eine angemessene Vergütung. Landkreis 1 
Sprachkurse sind qualitativ und quantitativ mit ansprechendem Unterrichtsmaterial 
ausgestattet. Landkreis 1 
Im Landkreis wird eine bedarfsgerechte Sprachmittlerdatenbank aktiv entwickelt und die Kontakte regelmäßig gepflegt. Sprachmittler werden angemessen vergütet. 
(Kofinanzierungsmöglichkeiten) 

Landkreis 1 

 
 

3. Wohnen  
Eine dezentrale Unterbringung von Beginn an trägt zur Erhöhung der Integrationschancen sowie zum sozialen Frieden in den Kommunen bei u.a. dadurch, dass sich die lokale Bevölkerung aktiv mit dem Thema Flucht und Asyl auseinandersetzt. Durch Begegnungen im Sozialraum können 
Vorurteile bearbeitet werden. Geflüchtete erleben den Alltag von Ansässigen in ihrem Nahraum, können neu erworbene Sprachkompetenzen in der Praxis umsetzen und erweitern. Somit beugt eine sozialräumliche und kulturelle Durchmischung der sozialen und wirtschaftlichen Isolation sowie Konflikten vor und befördert die 
Inklusion.  
 
Ziele:   Asylsuchende sind in integrationsfreundlichen dezentralen Unterkünften untergebracht. Wunsch und Wahlrecht der Asylsuchenden ist zu 

beachten. 



  4 

 Soweit nicht durch den Gesetzgeber bereits vorgegeben werden Mindeststandards bzgl. Ausstattung und Größe der dezentralen Unterkünfte 
wie (zentralen) Gemeinschaftsunterkünfte festgelegt und über Controlling durch die kreisliche Unterbringungsbehörde sichergestellt.   Migrant*innen haben auf Wunsch die Möglichkeit, in den durch sie bereits genutzten Wohnungen nach Erhalt des Aufenthaltstitels weiter 
wohnen zu bleiben. 

Maßnahmen: Verantwortlichkeiten  Priorität 
Gemeinschaftsunterkünfte werden vorgehalten. Mindeststandards für die zentrale wie dezentrale Unterkunft werden in Kooperation mit dem Integrationsnetzwerk geprüft und 
fortgeschrieben. 

Landkreis und Integrationsnetzwerk 1 

Der Landkreis nutzt alle Möglichkeiten zur Akquise von dezentralen Unterkünften und prüft alle Angebote hinsichtlich der Mindeststandards. In Ausnahmefällen ist eine 
dezentrale Unterbringung auch bei geringen Abweichungen von den Mindeststandards der zentralen Unterbringung vorzuziehen.  

Landkreis in Kooperation mit dem Ansiedlungsmanagement 1 

Mietverträge werden so gestaltet, dass sie nach Erhalt der Aufenthaltsgenehmigung auf 
die Bewohner*innen übergehen können. Darin geregelt wird auch die Möglichkeit der Übernahme von Inventar (Erstausstattung). 

Landkreis, Vermieter, Ausstatter 2 

Sowohl in der Nachbarschaft als auch in Vereinen, Verbänden, öffentlichen Einrichtungen 
und Verwaltungen des Wohnquartiers wird eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die besonderen Lebenslagen und die Kultur der Migrant*innen und zum Abbau von Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit betrieben. 

Landkreis - Ansiedlungsmanagement, soziale 
Betreuung in Kooperation mit den Bündnissen und Initiativen, Kommunen, Vermieter 

1 

Die Fachkräfte in den Ämtern/Einrichtungen und Diensten sowie potentiellen Vermietern werden interkulturell qualifiziert. Landkreis, Kommunen, Vermieter, 1 
 
 

4. Bildung - Integration über Kita und Schule  
 Kinder kennen noch keine ethnisch begründeten Berührungs- oder Überfremdungsängste und erleben Integration nicht als unangemessenen 
Anpassungsdruck. Dieser Vorteil ist für die gesamtgesellschaftliche Integrationsaufgabe zielgerichtet zu fördern. In den staatlichen Bildungsplänen von Kindertagesstätten (Kita) und Schule ist die interkulturelle Bildung deutlich zu stärken. Projekte sollen bewusst die natürliche Neugier der Kinder aufeinander, auf unbekannte Lebensweisen, religiöse Anschauungen und Traditionen der Flüchtlingskinder in Kita und Schule altersspezifisch fördern. 
 
Ziele:   Alle ausländischen Kinder haben entsprechend des Rechtsanspruches auf einen Kita-Platz Zugang zu Kita und Schule einschließlich 

Vorschule. 
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 Schulbildung ist ein Grundrecht aller Kinder. Mehrsprachig aufwachsende Kinder und Jugendlichen haben gleiche Bildungschancen wie 
deutsche Kinder.  Stärken werden individuell gefördert und schülerbezogene Bildungswege ermöglicht.  Interkulturelle Bildungsinhalte werden in allen Kitas und Schulen angeboten und fördern nachhaltig die Integration von Migrant*innen. 

Maßnahmen  Verantwortlichkeiten  Priorität 
Der Landkreis stellt für jedes Kind einen wohnortnahen Kitaplatz sicher.   
Die Fachplanung für den Bereich Kita ist unter Beachtung der besonderen Bedarfe im Zuge der Migrationsbewegung zu aktualisieren. 
Aufgrund der besonderen Integrationsleistung von Kitas soll dabei die Möglichkeit bestehen, dass das Kind auf Wunsch der Eltern bis zu 9 Stunden in der Einrichtung 
verbleiben kann. 

Landkreis – Kita-Planung 1 

Fachkräfte in Bildungseinrichtungen sind gezielt zur Vermittlung interkultureller Kompetenzen zu qualifizieren, Fortbildungen sind laufend anzubieten. Landkreis, Träger Einrichtungen 1 
Kita und Schule verstärken ihre Bemühungen zur Einübung demokratischer 
Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen. Landkreis, Träger Einrichtungen 1 
Die kreisliche Schulnetzplanung wird fortgeschrieben unter Berücksichtigung besonderer integrativer Anforderungen und Bedarfe (Klassen „Deutsch als Zweitsprache – DaZ“). 
Um dabei Wohnortnähe gewährleisten zu können, werden Freie Schulen in die Planungen zur Einrichtung von DaZ-Klassen einbezogen. 

Landratsamt, Bildungsagentur 1 

In jeder Schule gibt es Angebote der Schulsozialarbeit, die insbesondere interkulturelle Kompetenzen vermitteln.  Freistaat, Landkreis, Kommunen 1/2 
Die Personalausstattung im Bereich Kita/Schule ist zu verbessern, um dem integrativen 
Aufgabenzuwachs entsprechen zu können.   

Freistaat  1 
 
 
 5. Bildung – Berufliche Bildung als Integrationskatalysator und Entwicklungshilfe:  
 
Eine gute Aus- und Weiterbildung ist die Basis für eine selbstbestimmte Lebensführung ohne Inanspruchnahme von existenzsichernden Sozialleistungen. Sofern Geflüchtete in ihre Heimatländer zurückkehren, wirkt Aus- und Weiterbildung auch als Entwicklungshilfe, sie ist daher keine 
verlorene gesellschaftliche Aufwendung. Geflüchtete kommen mit sehr unterschiedlichen Bildungsständen zu uns. Ihnen muss die Chance eröffnet werden, einen Beruf zu erlernen oder bei entsprechenden Voraussetzungen zu studieren. Ausbildungsbetriebe müssen ermutigt und unterstützt werden, sich diesen Herausforderungen zu stellen. 
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Ziele:   Geflüchtete absolvieren eine Schul- und Facharbeiterausbildung oder ein Studium als Basis für ihren weiteren Berufsweg in ihrer alten oder neuen Heimat. 
Maßnahmen  Verantwortlichkeiten  Priorität 
An beruflichen Schulzentren sind Vorbereitungsklassen mit berufspraktischen Angeboten einzurichten, um auf die Aufnahme einer beruflichen Ausbildung vorzubereiten.  Sächsische Bildungsagentur, Berufsschulzentren 1 
Angebote der Nachqualifizierung bei ausländischen Berufs- und Bildungsabschlüssen sind einzurichten. Jobcenter, Arbeitsagentur in Kooperation mit Bildungsträgern und IHK 1 
Die Hochschulstandorte im Landkreis werden angehalten, sich mit spezifischen 
integrativen Bildungsangeboten (erweiterte Deutsch-Kurse; Schnupperstudium, Gasthörerstatus, Semestertickets) einzubringen. 

Hochschulstandorte Görlitz/Zittau 1 

 
 

6. Arbeit  
Arbeit ist nach der Sprache das zweitwichtigste Merkmal einer gelungenen Integration. Eine Arbeitsaufnahme trägt zu einem selbstbestimmten und von existenzsichernden Sozialleistungen unabhängigem Leben bei und ermöglicht vielfältige soziale Kontakte.  
Ziele:   Der Landkreis nutzt alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel kommunalen Handelns zur Verbesserung der Arbeitsplatzsituation auch für 

Migrant*innen.  Der Landkreis und seine Gesellschaften bieten Arbeitsplätze für Migrant*innen an und wirken so beispielgebend für Kommunen und 
Unternehmen.  Im Landkreis existieren Angebote zur Eingliederung von Migrant*innen in den Arbeitsmarkt durch nachholende Qualifikation bei 
Nichtanerkennung vorhandener Berufsabschlüsse oder von Praktika zum Nachweis von erworbenen beruflichen Kompetenzen im 
Herkunftsland ohne vorhandenem Berufsabschluss.  Im Ausland erworbene Berufsabschlüsse werden vereinfacht anerkannt.   Die Trennung von Jobcenter und Arbeitsagentur im Landkreis ist aufgehoben. 

Maßnahmen  Verantwortlichkeiten  Priorität 
In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung, Kammern und Arbeitgeberservice ist das 
Ansiedlungsmanagement für Migrant*innen auszubauen. Dabei werden vor allem kleinere mittelständische Unternehmen bei der Schaffung von Arbeitsplatz- und/oder Praktikaangeboten für Migrant*innen unterstützt.  

Landkreis – Ansiedlungsmanagement/ 
Wirtschaftsförderung, ENO, IHK, Jobcenter und Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur 

1 
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In Kooperation mit dem Arbeitgeberservice SGB II / III wird dazu ein Maßnahmekatalog 
zur verstärkten Information (insbes. rechtliche Rahmenbedingungen) und Beratung der Unternehmen zur Einstellung von geeigneten ausländischen Arbeitnehmer*innen 
entwickelt. 
Der Landkreis erteilt Genehmigungen zur Aufnahme einer Tätigkeit (Arbeitsgenehmigungen) für Asylsuchende bei Vorliegen eines Praktikumsplatzes oder 
Arbeitsangebotes. Er berücksichtigt dabei insbesondere die Interessen der potentiellen Arbeitgeber. 

Landkreis - Ordnungsamt 
  

1 

Zur Begleitung der Maßnahmen zur Arbeitsaufnahme wird ein Netzwerk von Migrant*innen insbesondere von Hochqualifizierten aufgebaut, die bereits in den Arbeitsmarkt erfolgreich integriert wurden, selbständig arbeiten bzw. ein eigenes 
Unternehmen führen.  

Jobcenter, Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur 2  

In den entsprechenden Ämtern und Institutionen werden alle Fachkräfte qualifiziert zur 
Erhöhung ihrer interkulturellen Kompetenz. 

Landkreis 1 
Im Landkreis, ihren Eigenbetrieben und Gesellschaften sind gezielt Migrant*innen für eine dauerhafte Beschäftigung bzw. Ausbildung zu gewinnen. Landkreis 1 
Das berufliche Anerkennungsverfahren ist zu straffen, die beruflichen Anerkennungsstellen sind zu reduzieren. Kammern, Arbeitsagentur, Jobcenter, Hochschule 2 
Im Landkreis ist auf eine gemeinsame Aufgabenerfüllung von Jobcenter und 
Arbeitsagentur in Verantwortung der Bundesagentur für Arbeit hinzuwirken. 

Landkreis 3 
 
 
 

7. Gesundheit 
 Das Recht auf Gesundheitsvorsorge und Behandlung im Krankheitsfall gilt gleichermaßen und uneingeschränkt für alle Menschen im Landkreis. Dabei sind bei Asylsuchenden fluchtspezifische Folgeerscheinungen besonders zu berücksichtigen. 
 
Ziele:   Der barrierefreie Zugang zum Gesundheitssystem für alle Zuwanderungsgruppen ist geschaffen.  Fluchtspezifische Begleit- und Folgeerkrankungen werden diagnostiziert und bearbeitet. 
Maßnahmen  Verantwortlichkeiten  Priorität 
In den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates werden mit der Feststellung des Freistaat, Landkreis 1/2 
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allgemeinen Gesundheitszustandes der Asylsuchenden auch Hinweise auf chronische 
Krankheiten, Beeinträchtigungen bzw. Behinderungen erfasst und an die kreislichen Unterbringungsbehörden weitergeleitet. Auf dieser Grundlage organisiert der Landkreis 
eine angemessene Unterbringung und medizinische Betreuung. 
Bürokratische Hürden in Gesundheitsbehörden und -einrichtungen werden abgebaut. Das System der Behandlungsscheine wird durch eine Gesundheitskarte abgelöst Bund, Krankenkassen, Landkreis 1/2 
Die medizinische Versorgungsstruktur wird angepasst und ergänzt mit therapeutischen Unterstützungsangeboten unter Beachtung des erhöhten Bedarfes. Freistaat, Landkreis 1/2 
Durch die verschiedenen Leistungsträger insbesondere den Landkreis werden zu 
Gesundheitsthemen fortlaufend mehrsprachige Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet.  Ein mehrsprachiger Gesundheitswegweiser wird erarbeitet und fortlaufend aktualisiert. 

Landkreis - Gesundheitsamt 1 

 
 

8. Soziale Betreuung und Beratung 
 Die soziale Betreuung (während des Asylverfahrens) fungiert als Schnittstelle zwischen Geflüchteten, dem jeweiligen Sozialraum sowie 
unterstützenden Initiativen. Zudem bietet sie Orientierung für Geflüchtete in der neuen Umgebung sowie in der Bewältigung von Verwaltungsakten. Damit besitzt sie für Asylsuchende in ihrer ersten Aufenthaltsphase eine zentrale Unterstützungsfunktion und trägt entscheidend zur 
Konfliktvermeidung/-minimierung bei. Die soziale Betreuung ist daher angemessen auszustatten.   
Ziele:   Asylsuchende werden durch qualifizierte soziale Betreuung in allen Unterkünften professionell begleitet, um ein menschenwürdiges und 

selbstverantwortliches Leben während der Dauer des Aufenthaltes zu gewährleisten.  Die soziale Betreuung stellt in Kooperation mit dem Ansiedlungsmanagement ein qualifiziertes Übergangsmanagement für Migrant*innen bei 
Gewährung eines Aufenthaltstitels sicher.  Asylsuchende haben Zugang zu unabhängiger Beratung. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Mobilitätsbarrieren wird diese in allen 
Planungsräumen bedarfsorientiert und mobil agierend angeboten. 

Maßnahmen  Verantwortlichkeiten  Priorität 
Im Landkreis werden trägerübergreifende Fachstandards für die soziale Betreuung 
entwickelt, die sich an den Empfehlungen zur Flüchtlingssozialarbeit im Freistaat Sachsen der Liga der freien Wohlfahrtsverbände orientieren. Eckpunkte der Fachstandards sind: 

Landkreis mit den Trägern der Sozialen 
Betreuung bzw. dem Integrationsnetzwerk 

1 
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 Betreuungsschlüssel max. 1:80  Überwiegender Einsatz von sozialpädagogischem Fachpersonal oder 
anerkannten vergleichbaren Abschlüssen und Weiterbildungspflicht insbesondere für nicht ausgebildetes Personal bei längerfristigem Anstellungsverhältnis    Regelmäßige Team- und Fallsupervision  Die soziale Betreuung und die Betreibung der (Gemeinschafts-)Unterkünfte wird 
von unterschiedlichen Trägern geleistet. 

Die Kooperation zwischen Ansiedlungs- und Übergangsmanagement sowie der sozialen Betreuung wird qualifiziert, um einen reibungslosen Übergang von zentraler in dezentrale 
Unterbringung bzw. bei Gewährung des dauerhaften Aufenthalts zu gewährleisten. 

Landkreis – Ansiedlungs- und Übergangsmanagement, Träger der sozialen 
Betreuung 

2 

Im Landkreis wird eine mobile unabhängige Asylverfahrensberatung aufgebaut und personell sowie finanziell angemessen ausgestattet. Zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit 
wird sie nicht direkt dem Landkreis zu- bzw. nachgeordnet, sondern vorzugsweise angesiedelt bei der Verbraucherschutzzentrale. Die Aufgabenerfüllung erfolgt mindestens 
mittels zweier Fachkraftstellen (Vollzeitäquivalente - VzÄ). 

Landkreis; Verbraucherschutzzentrale 1 

Bei der Integrationsbeauftragten (Ausländerbeauftragten) des Landkreises wird zur Unterstützung des Controllings im Bereich Asyl/Migration ein öffentlich zugängliches, 
barrierefreies, computergestütztes Beschwerdemanagement aufgebaut.  

Landkreis –Integrationsbeauftrage   2 

  
9. Vereine 

 Der Landkreis verfügt über eine große Anzahl von Vereinen, die verschiedene Angebote in Sport, Kultur und Kunst, Heimatgeschichte usw. vorhalten. Darüber eröffnet sich eine gute Möglichkeit, Erwachsene, Kinder und Jugendliche mit ausländischen Wurzeln über ihre verschiedenen Interessen in 
das gemeindliche Leben aufzunehmen und damit die Integration zu befördern. Vereine werden so zu direkten Begegnungsräumen zum Abbau von Vorurteilen und Aufbau interkultureller Perspektiven. 
   
Ziele:   Geflüchtete/Migrant*innen haben Zugang zu bestehenden Angeboten von Vereinen.  Vereine berücksichtigen verstärkt die Interessen von Geflüchteten/Migrant*innen in ihrer Arbeit.  Vereine werden von Landkreis und Gemeinden unterstützt mit migrationsspezifischer Fachberatung. 
Maßnahmen  Verantwortlichkeiten  Priorität 
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Asylsuchende und Migrant*innen werden zielgerichtet unterstützt bei der 
Kontaktaufnahme zu Vereinen oder beim Besuch von Veranstaltungen. Die Beteiligungsmöglichkeiten für Migrant*innen an sportlichen, kulturellen oder anderen 
Freizeitangeboten sind auszubauen. 

Soziale Betreuung, Landkreis, Gemeinden 1 

Vereine werden zielgerichtet unterstützt bei ihren Bemühungen um interkulturelle Öffnung bzw. den Abbau von Zugangsbarrieren.  Landkreis, Gemeinden 1 
Multiplikator*innen von Vereinen werden Qualifikationsangebote zum Erwerb interkultureller Kompetenz und geschlechterdifferenzierten Arbeitsweise unterbreitet. Landkreis 2 
Im Rahmen der Vereinsförderung werden Mehraufwendungen und nachweisliche 
Integrationsbemühungen der Vereine berücksichtigt. 

Landkreis, Gemeinden 2 
 
 

10. Ehrenamt/Willkommenskultur 
 Die zahlreichen Willkommensbündnisse, die sich in vielschichtiger Zusammensetzung und mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen gebildet haben, sind nach wie vor eine wichtige Schnittschnelle zwischen organisiertem Staat und Zivilgesellschaft. Um deren freiwilliges Engagement zu stärken, 
wertzuschätzen aber auch zu schützen, bedarf es der Unterstützung durch den Landkreis.  
Ziele:   Das Ehrenamt bietet zusätzliche Angebote zur existierenden Struktur professioneller Beratung und Betreuung. Sie ist kein „Ausfallbürge“ für pflichtiges staatliches Engagement.  Das Ehrenamt wird lokal professionell koordiniert.  Für Ehrenamtliche sind Weiterbildungen und Räume für den Austausch (Supervision / Ehrenamtsberatungen) vorhanden. 
Maßnahmen  Verantwortlichkeiten  Priorität 
Im Landkreis wird die Ehrenamtskoordinierung ausgebaut. Dabei ist besonders auf eine konsequente Abgrenzung zwischen Ehrenamt und hauptamtlicher sozialer Betreuung in 
Anlehnung an das Positionspapier des Sächsischen Flüchtlingsrates aus dem Jahr 2014 zu achten. 
Wird Koordinierungsleistung durch die soziale Betreuung dauerhaft anteilig übernommen, werden dafür zusätzliche Stundenanteile je Fachkraft bereitgestellt. 

Landkreis – Integrationsamt, Gemeinden, Integrationsbeauftragte 
 

1 

Der Landkreis stellt materielle und finanzielle Ressourcen mindestens zur Deckung 
ehrenamtlicher Aufwendungen zur Verfügung, die über Anzeigeverfahren abgerufen werden können. 

Landkreis 1 
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Weiterbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche werden gefördert. Die Förderung erfolgt 
unabhängig von einer Anbindung an einen Träger. Sie ist ein persönlicher Anspruch des/der Ehrenamtlichen. 

Landkreis, Gemeinden 2 

Der Landkreis erarbeitet geeignetes Material zur Information über die Möglichkeiten von Ehrenamt. Landkreis 2 
Der Landkreis begleitet fachlich den Prozess der interkulturellen Öffnung von Vereinen, 
Verbänden und Verwaltungsstellen vor Ort. 

Kommunen /Vereine 2 
Freiwillig Engagierte sprechen für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Kommune gezielt Migrant*innen an.  Ehrenamt, Landkreis, soziale Betreuung 2 
BürgerInnen werden über geeignete Formen der Begegnung und des Austausches für mehr Offenheit und Toleranz sensibilisiert, Vorurteile werden abgebaut.   Landkreis, Gemeinden, Ehrenamt in Zusammenarbeit mit freien Trägern  1 
 
 
 


